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Information der Raiffeisenbank Unteres Vilstal eG über den Umgang 

mit Nachhaltigkeitsrisiken und den wichtigsten nachteiligen  

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in der Finanzportfoliover-

waltung gemäß Offenlegungsverordnung  

 
Stand: 01.09.2023 

 

I. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie  

Nachhaltigkeit gehört seit jeher zur DNA der Genossenschaftsbanken. Aus diesem Grunde fol-

gen wir dem Nachhaltigkeitsleitbild der genossenschaftlichen FinanzGruppe, welches Sie unter 

https://www.rbuv.de/wir-fuer-sie/nachhaltigkeit/nachhaltigkeits-leitbild.html abrufen können.  

 

Auch wir wollen als Bank Verantwortung übernehmen, den Wandel zu einer nachhaltigen Wirt-

schaft mitzugestalten, indem wir unseren Beitrag zur Erreichung des Klimaschutzes und der UN-

Nachhaltigkeitsziele verstärken. 

 

Wir bekennen uns daher zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 

Goals – „SDGs“) der Vereinten Nationen und des Pariser Klimaschutzabkommens.  

 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die Finanzportfolioverwal-

tung, wie sie in der Offenlegungsverordnung definiert wird.  
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II. Unsere Strategie zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Die Raiffeisenbank Unteres Vilstal eG (Legal Entity Identifier (LEI) 5299002YVHLG6C9YF625 

hat die Vermögensverwaltung der Produkte MeinInvest, VermögenPlus und FirmenkundenInvest 

(VVL) auf die Union Investment ausgelagert. Insoweit sind deren Strategien bezogen auf die Be-

rücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken maßgeblich. Alle in diesem Zusammenhang relevan-

ten Informationen nach der Offenlegungsverordnung sind unter folgenden Links veröffentlicht: 

 

MeinInvest:  
https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig-meininvest  
 

VermögenPlus:  
https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig-vermoegenplus  
 

FirmenkundenInvest (VVL):  
https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-firmenkundeninvest-nachhaltig 

 

 

III. Information zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Artikel 7 OffenlegungsVO 

Nachhaltigkeitsfaktoren umschreiben Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung 

der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Das Investment in 

ein Finanzprodukt kann je nach zugrundeliegendem Basiswert (beispielsweise der Beteiligung 

an oder der Investition in ein Unternehmen über Aktien oder Anleihen) zu negativen Nachhaltig-

keitsauswirkungen führen, etwa wenn dieses Unternehmen Umweltstandards oder Menschen-

rechte auf schwerwiegende Weise verletzt.  

IV. Berücksichtigung in Vergütungspolitik 

Wir bereiten uns aktuell auch auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen 

unserer Vergütungspolitik vor. 

  

https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig-meininvest
https://integrationen.union-investment.de/fondsvermoegensverwaltung-nachhaltig-vermoegenplus
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Anhang  
 

Mindestausschlüsse1  

 

Unternehmen: 

• Rüstungsgüter >10%2 (geächtete Waffen >0%)3 

• Tabakproduktion >5% 

• Kohle >30%2 

• Schwere Verstöße gegen UN Global Compact (ohne positive Perspektive): 

▪ Schutz der internationalen Menschenrechte 

▪ Keine Mitschuld an Menschenrechtsverletzungen 

▪ Wahrung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Kollektivverhandlungen 

▪ Beseitigung von Zwangsarbeit 

▪ Abschaffung der Kinderarbeit 

▪ Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit 

▪ Vorsorgeprinzip im Umgang mit Umweltproblemen 

▪ Förderung größeren Umweltbewusstseins 

▪ Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien 

▪ Eintreten gegen alle Arten von Korruption 
 

Staatsemittenten: 

• Schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte4  

 
1 Relevant sowohl für Einzelwerte als auch Werte in einem Portfolio/Korb (Aktien/Anleihen).  
2 Umsatz aus Herstellung und/oder Vertrieb.  
3 Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Her-

stellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-

Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition (“Oslo-Konvention“) 

sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC). 
4 Auf Grundlage der Einstufung als „not free“ nach dem Freedom House Index 

(https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores) oder gleichwertiger ESG-Ratings 

(extern bzw. intern). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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Informationen zur Anlageberatung         Stand: 02.08.2022 
 

1. Information über die Art der von uns erbrachten Anlageberatung 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Anlageberatung erbringen, sind u. a. verpflichtet, ihre Kunden darüber zu 
informieren, ob die Anlageberatung unabhängig (sogenannte "unabhängige Honorar-Anlageberatung") erbracht wird 
oder nicht. 
 
Daher informieren wir Sie darüber, dass wir die Anlageberatung nicht als unabhängige Honorar-Anlageberatung er-
bringen. Das bedeutet, dass wir unseren Kunden kein Honorar für die Anlageberatung in Rechnung stellen. 
 
Im Zusammenhang mit der Anlageberatung dürfen wir jedoch Zuwendungen gemäß § 70 WpHG von unseren Ver-
triebspartnern erhalten. Zuwendungen dürfen wir nur annehmen, wenn wir Sie darüber informieren und wenn die 
Zuwendung darauf ausgelegt ist, die Qualität der für Sie, unsere Kunden, erbrachten Dienstleistungen zu verbessern. 
Schließlich darf die Annahme von Zuwendungen der ordnungsgemäßen Erbringung der Dienstleistung in Ihrem Inte-
resse nicht entgegenstehen. Über die einzelnen Arten von Zuwendungen informieren wir Sie in den "Informationen 
über Zuwendungen". Über die konkrete Höhe der Zuwendungen, die wir im Zusammenhang mit einer bestimmten 
Dienstleistung erhalten, informieren wir Sie zusammen mit den Kosten für das betreffende Finanzinstrument bzw. die 
betreffende Dienstleistung. 

 
2. Information über den Umfang der von uns in der Anlageberatung berücksichtigten Finanzinstru-
mente und ihrer Anbieter 
Damit wir Ihnen eine Ihren Bedürfnissen entsprechende Anlageberatung anbieten können, wählen wir aus einer Viel-
zahl von Finanzinstrumenten unterschiedlicher Anbieter eine breite Palette für die Anlageberatung aus. Diese besteht 
in erster Linie aus Finanzinstrumenten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Dar-
über hinaus empfehlen wir Ihnen gegebenenfalls auch Finanzinstrumente anderer Emittenten. 
 
3. Information, welche Angaben wir von Ihnen benötigen, um Sie beraten zu können 
Im Rahmen der Anlageberatung müssen wir beurteilen, ob ein Finanzinstrument geeignet ist. Hierzu benötigen wir 
von Ihnen - soweit relevant - Angaben zu Ihren Kenntnissen/Erfahrungen in der Durchführung von Anlagegeschäften, 
zu Ihren Anlagezielen und zu Ihren finanziellen Verhältnissen. Die Angaben sind freiwillig, dienen aber einer sachge-
rechten Aufklärung bzw. Beratung und liegen daher in Ihrem Interesse. Eventuelle Änderungen sollten Sie uns daher 
zeitnah mitteilen. 
 
4. Information über die Risikoklassen der von uns empfohlenen Finanzinstrumente 
Bereits seit vielen Jahren stufen wir in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe im Rahmen der Anlageberatung emp-
fohlene Finanzinstrumente in eine von insgesamt fünf Risikoklassen ein. Hierdurch möchten wir sicherstellen, dass die 
Ihnen empfohlenen Finanzinstrumente jeweils zu Ihrer maximalen Risikobereitschaft passen. Bei der Risikobereit-
schaft gibt es ebenfalls fünf mögliche Kategorien - von "konservativ" bis "hochspekulativ". Für jede Kategorie der Risi-
kobereitschaft gibt es in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe folglich eine entsprechende Produktrisikoklasse. 
 
Bitte beachten Sie: Die Produktrisikoklassen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe sind nicht identisch mit den so-
genannten gesetzlichen Risikokennziffern. Es handelt sich insoweit um von Emittenten nach europäischen Vorgaben 
zu ermittelnde Risikokennziffern für bestimmte Finanzinstrumente. Soweit ein Emittent eine solche Kennziffer ermit-
teln muss, ist diese auch in den vom Emittenten bereitzustellenden gesetzlichen Informationsblättern (wesentliche 
Anlegerinformationen, Basisinformationsblatt) angegeben. Die Risikokennziffern reichen dabei von 1 (niedrigste Risi-
kokennziffer) bis 7 (höchste Risikokennziffer). 
 
Um für alle von uns angebotenen Finanzinstrumente weiterhin eine einheitliche Produktrisikoklasse zugrunde legen zu 
können, wird anhand der gesetzlichen Risikokennziffern und weiterer risikobestimmender Faktoren geprüft, welcher 
Produktrisikoklasse der Genossenschaftlichen FinanzGruppe das Produkt entspricht. In der Geeignetheitserklärung 
sowie ggf. in weiteren Unterlagen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, beziehen wir uns jeweils auf die Risikoklasse 
der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. 
 
5. Information zu den Nachhaltigkeitsaspekten, die wir bei unserer Empfehlung in Finanzinstrumente 
berücksichtigen  
Im Einklang mit den von Ihnen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigen wir bei unseren Empfehlun-
gen in Finanzinstrumenten die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt-, Sozial- beziehungsweise Arbeitnehmerbelange, die 
Achtung der Menschenrechte beziehungsweise die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.  
 
6. Information zur regelmäßigen Beurteilung der Geeignetheit der empfohlenen Finanzinstrumente 
Eine regelmäßige Beurteilung der Geeignetheit der empfohlenen Finanzinstrumente wird Ihnen durch unser Haus 
nicht angeboten. 
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Änderungshistorie: 

 

Datum betroffene Abschnitte Erläuterung 

 

01.09.2023 Änderungen und Aktualisie-

rungen in den Abschnitten I 

und II. 

Öffnungsklausel aufgrund 

von Sonderfällen; Aktualisie-

rung der Links 

28.06.2023 Punkt III. Unsere Strategie 

zur Berücksichtigung der 

wichtigsten nachteiligen Aus-

wirkungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren 

Punkt III. wurde komplett ge-

löscht. 

25.04.2023 Punkt IV. Vergütungspolitik Änderung der Jahreszahl auf 

„aktuell“ 

30.12.2022 

 

Punkt V. Weitere Informatio-

nen 

Inkrafttreten neuer Anforde-

rungen an die Offenlegung 

 

02.08.2022 

 

Anhang zu Mindestaus-

schlüssen 

 

Änderung des in Bezug ge-

nommenen Marktstandards 

 

10.03.2021 

 

Erstveröffentlichung / 

 


